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Der Abgeordnete zum Nationalrat Ing. Thomas Schellenbacher und weitere Abgeordnete 

haben am 30. April 2014 unter der Zahl 1398/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Autokorso von ca. 250 türkischen Autofahrern“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 
Das Versammlungsgesetz enthält keine Definition des Begriffes „Versammlung“. Nach der 

ständigen Judikatur des Verfassungsgerichtshofes handelt es sich bei einer Versammlung 

um eine „Zusammenkunft mehrerer Personen, die in der Absicht veranstaltet wird, die 

Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken zu bringen, sodass eine gewisse Assoziation 

der Zusammenkommenden entsteht“. Tatsächlich handelte es sich im gegenständlichen Fall 

um eine spontan organisierte Fahrt von mehreren Kraftfahrzeugen zur Feier eines Wahl- 

sieges. Der Zweck der Zusammenkunft war unbeteiligten Außenstehenden allerdings nicht 

erkennbar, weswegen es sich um keine Versammlung im Sinne der Judikatur handelte. 

 

Zu den Fragen 3 und 4: 
Da keine Versammlung nach dem Versammlungsgesetz vorlag, war auch keine Anmeldung 

vorzunehmen. Mangels Anwendbarkeit des Versammlungsgesetzes kam auch eine Auf- 

lösung nach dieser Rechtsnorm nicht in Betracht. 
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Zu Frage 5:  
49. 

 

Zu Frage 6: 
Keine. 

 

Zu Frage 7: 
Dem Einsatzbericht ist zu entnehmen, dass mehrere Fahrzeuge mit türkischen Fahnen 

geschmückt waren und im Zuge der Fahrt gehupt wurde. 

 

Zu Frage 8: 
Nein. 

 

Zu den Fragen 9 und 16: 
Die Missachtung straßenpolizeilicher Vorschriften, im konkreten Fall von § 52 Z 14 StVO 

1960, stellt eine Verwaltungsübertretung dar. Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, 

dass es sich im vorliegenden Fall um einen Konvoi von ca. 200 Fahrzeugen und etwa 800 

Teilnehmern handelte. Eine Zuordnung einzelner Verwaltungsübertretungen zu konkreten 

Beschuldigten kann in einem solchen Fall nicht mit der notwendigen Sicherheit 

vorgenommen werden. Das Einschreiten der Kräfte vor Ort erfolgte nach der „3-D-

Philosophie“ (Dialog – Deeskalation – Durchgreifen). Dadurch konnten Ausschreitungen 

verhindert und Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden. 

 

Zu den Fragen 10 und 11: 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums 

für Inneres. 

 

Zu Frage 12: 
Verwaltungsübertretungen stellen Offizialdelikte dar und sind von Amts wegen zu verfolgen. 

Eine Bestimmung, wonach die Begehung einer Verwaltungsübertretung durch eine 

bestimmte Anzahl von Personen die Rechtswohltat der Straffreiheit nach sich zieht, ist der 

österreichischen Rechtsordnung fremd. 

 

Zu Frage 13: 
Anlässlich der Ruhestörung am Reumannplatz erfolgte das polizeiliche Einschreiten nach 

der sogenannten „3-D-Philosophie“. Die Ruhestörung wurde nicht geduldet. 
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Zu Frage 14:  
Die Herstellung der öffentlichen Ruhe und Ordnung erfolgte durch Maßnahmen zur 

Verkehrslenkung, sowohl den Individual- als auch den öffentlichen Verkehr betreffend, sowie 

durch deeskalierendes Einwirken auf die Fahrzeuglenker. 

 

Zu Frage 15:  

Eine derartige statistische Aufzeichnung liegt nicht auf. Die Beantwortung dieser Frage 

bedürfte somit einer anfragebezogenen manuellen retrospektiven Auswertung, von der auf 

Grund des exorbitanten Verwaltungsaufwandes und der damit einhergehenden Ressourcen- 

bindung im Sinne der Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandels Abstand genommen wurde. 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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